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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Winfried  Nachtwei,  Kai  Gehring,  Alexander
 Bonde, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 16/10691 –

 Uneinheitliche Musterungspraxis bei Wehrpflichtigen

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Wehrpflicht  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  wird  von  vielen  jungen
 Männern  und  Frauen  als  ungerecht  und  diskriminierend  empfunden.  Mehr  als
 je  zuvor  ist  die  Musterung  für  den  Wehrpflichtigen  der  entscheidende  Zeit-
 punkt  für  seine  weitere  Lebensplanung  geworden.  In  den  vergangenen  Jahren
 wurden  die  Anforderungen  an  die  Tauglichkeit  wiederholt  geändert.  Künftig,
 so  die  Bundesregierung,  benötigen  die  Streitkräfte  verstärkt  sowohl  schulisch
 als  auch  beruflich  gut  ausgebildete  und  technisch  versierte  Wehrpflichtige  mit
 hohem  körperlichen  Leistungsvermögen  (Bundestagsdrucksache  16/8637).
 Eigentlicher  Grund  für  das  Drehen  an  der  Tauglichkeitsschraube  ist  die  Tat-
 sache,  dass  bei  Jahrgangsstärken  von  350  000  bis  450  000  Wehrpflichtigen
 und  30  000  Stellen  für  Grundwehrdienstleistende  nur  noch  weniger  als
 15  Prozent  eines  Jahrgangs  zum  Grundwehrdienst  herangezogen  werden  kön-
 nen.

 Die  Zahl  der  heranziehbaren  Wehrpflichtigen  wurde  drastisch  verringert  und
 dem  gesunkenen  Bedarf  angepasst.  Die  Ausmusterungsquote  ist  bei  den  Erst-
 musterungen  von  10  Prozent  (2000)  über  14  Prozent  (2003)  auf  31  Prozent
 (2005)  und  zuletzt  42  Prozent  (2007)  gestiegen  (vgl.  Bundestagsdrucksache
 16/10468,  Antwort  zu  Frage  23).  Die  auch  im  internationalen  Vergleich  völlig
 aus  dem  Rahmen  fallende  Ausmusterungsquote  ist  Ergebnis  einer  politisch
 gewollten  Steuerung.  Unter  Verweis,  dass  das  Gros  der  „tauglich  Gemuster-
 ten“  einen  Wehr-  oder  Zivildienst  leistet,  soll  die  eklatante  Wehrungerechtig-
 keit  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  verschleiert  werden.  Verfassungs-
 rechtlich ist diese willkürliche Praxis äußerst bedenklich.

 Dem  Musterungsverfahren  kommt  deshalb  eine  besondere  Bedeutung  zu.  Von
 Betroffenen  werden  Vorwürfe  erhoben,  dass  die  Musterungspraxis  der  einzel-
 nen  Kreiswehrersatzämter  äußerst  unterschiedlich  ist  und  die  Tauglichkeits-
 wahrscheinlichkeit  von  Faktoren  wie  Bildungsniveau  und  Antragstellung  auf
 Kriegsdienstverweigerung beeinflusst wird.

 Tauglichkeitsüberprüfungen  werden  in  der  Regel  in  den  Kreiswehrersatz-
 ämtern  und  Musterungszentren  durchgeführt.  Auch  das  Bundesamt  für  Zivil-
 dienst  (BAZ)  nimmt  Überprüfungen  der  Tauglichkeit  vor,  entweder  auf  eigene
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung  vom  5.  November
 2008 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



Drucksache 16/10805 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Veranlassung  oder  auf  Antrag  der  Zivildienstpflichtigen.  Hierbei  greift  das
 Bundesamt  für  den  Zivildienst  auf  vertraglich  gebundene  so  genannte  beauf-
 tragte  Ärztinnen  und  Ärzte  (B-Ärztinnen/B-Ärzte)  zurück.  Die  B-Ärztinnen
 und  B-Ärzte  sind  vertraglich  gehalten,  alle  Untersuchungen  einschließlich  der
 Tauglichkeitsbewertungen  nach  den  „Bestimmungen  für  die  Durchführung  der
 ärztlichen  Untersuchung  bei  Musterung  und  Diensteintritt  von  Wehrpflichti-
 gen,  Annahme  und  Einstellung  von  freiwilligen  Bewerbern  sowie  bei  der  Ent-
 lassung  von  Soldaten“  vorzunehmen  und  darüber  ein  zivildienstärztliches  Gut-
 achten  auszustellen.  Die  Empfehlungen  können  durch  den  Ärztlichen  Dienst
 im  Bundesamt  für  Zivildienst  korrigiert  werden.  Seit  einiger  Zeit  hat  die  Wehr-
 verwaltung  ebenfalls  Verträge  mit  diesen  schon  für  die  Zivildienstverwaltung
 auf vertraglicher Basis tätigen B-Ärztinnen und B-Ärzten geschlossen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Von  besonderer  Bedeutung  für  die  praktische  Umsetzung  und  damit  den  Erhalt
 der  Wehrpflicht  ist  die  Gewährleistung  der  sich  aus  Artikel  3  des  Grundgesetzes
 herleitenden Wehrgerechtigkeit.

 In  der  Öffentlichkeit  besteht  oftmals  die  Vorstellung,  dass  ein  bestimmter
 –  hoher  –  Prozentsatz  aller  jungen  Männer  aus  jedem  Geburtsjahrgang  ein-
 berufen  werden  müsse,  um  Wehrgerechtigkeit  sicherzustellen.  Dies  trifft  jedoch
 nicht  zu.  Wehrgerechtigkeit  orientiert  sich  gerade  nicht  an  der  Gesamtstärke
 eines  Geburtsjahrgangs,  sondern  ausschließlich  an  der  Zahl  der  tatsächlich  für
 den  Wehrdienst  verfügbaren  Wehrpflichtigen.  Diese  Zahl  ist  erheblich  geringer
 als die jeweilige Jahrgangsstärke.

 Für  die  Ableistung  des  Grundwehrdienstes  stehen  neben  den  nicht  wehrdienst-
 fähigen  Wehrpflichtigen  auch  diejenigen  nicht  zur  Verfügung,  denen  eine
 gesetzliche  Wehrdienstausnahme  zur  Seite  steht.  Auch  anerkannte  Kriegsdienst-
 verweigerer  leisten  keinen  Wehr-,  sondern  Zivildienst.  Verschiedene  andere
 Dienste  –  insbesondere  bei  der  Polizei  und  beim  Katastrophenschutz  –  ersetzen
 den  Wehrdienst  gleichwertig.  Das  Gebot  der  Wehrgerechtigkeit  ist  erfüllt,  wenn
 von  den  verbleibenden  verfügbaren  jungen  Männern  der  weitaus  überwiegende
 Teil zum Grundwehrdienst einberufen wird.

 Dies  hat  das  Bundesverwaltungsgericht  mit  Urteil  vom  19.  Januar  2005  be-
 stätigt.  Dort  heißt  es,  dass  Wehrgerechtigkeit  nicht  verlange,  dass  stets  alle  oder
 mindestens  ein  bestimmter  Prozentsatz  aller  Angehörigen  eines  Geburtsjahr-
 gangs  tatsächlich  zum  Wehrdienst  herangezogen  werden.  Der  Bedarf  dürfe  sich
 lediglich  nicht  derart  vermindern,  dass  sich  zwischen  der  Zahl  der  für  die
 Bundeswehr  verfügbaren  und  der  tatsächlich  einberufenen  Wehrpflichtigen  eine
 Lücke  auftue,  die  mit  dem  Grundsatz  der  Wehrgerechtigkeit  nicht  mehr  zu  ver-
 einbaren  sei.  Entstünde  eine  solche  Lücke,  so  das  Bundesverwaltungsgericht,
 müsse  der  Gesetzgeber  entsprechend  reagieren,  d.  h.,  er  müsste  durch  eine  Neu-
 regelung  der  Verfügbarkeitskriterien  oder  auf  andere  Weise  für  verfassungs-
 gemäße Zustände sorgen.

 Mit  dem  am  1.  Oktober  2004  in  Kraft  getretenen  Zweiten  Gesetz  zur  Änderung
 des  Zivildienstgesetzes  hatte  der  Gesetzgeber  dieser  Forderung  bereits  Rech-
 nung  getragen.  Im  Rahmen  dieser  Gesetzesänderung  entfiel  der  Verwendungs-
 grad  T3.  Die  zuvor  T3-gemusterten  Wehrpflichtigen  werden  seither  als  „nicht
 wehrdienstfähig“  eingestuft  und  stehen  für  einen  Dienst  aufgrund  der  Wehr-
 pflicht nicht mehr zur Verfügung.

 Maßstab  für  Wehrgerechtigkeit  ist  somit  ausschließlich  der  Anteil  der  Wehr-
 pflichtigen,  der  –  trotz  entsprechender  Verfügbarkeit  –  keinen  Wehrdienst  ge-
 leistet  hat.  Diesbezüglich  ist  festzustellen,  dass  heute  wie  auch  künftig  der  weit-
 aus  überwiegende  Teil  aller  verfügbaren  jungen  Männer  zum  Wehrdienst  heran-
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gezogen  wird.  Ein  Verstoß  gegen  die  Wehrgerechtigkeit  ist  bei  der  derzeitigen
 Einberufungspraxis der Wehrersatzbehörden nicht gegeben.

 Die  Bundesregierung  weist  die  Behauptung  einer  uneinheitlichen  Musterungs-
 praxis  zurück.  Für  die  Heranziehung  zum  Zivildienst  gelten  aus  Verfassungs-
 gründen  dieselben  Tauglichkeitskriterien  wie  für  die  Heranziehung  zum  Grund-
 wehrdienst.  Infolgedessen  legt  §  7  Zivildienstgesetz  fest,  dass  sich  die  Taug-
 lichkeit  für  den  Zivildienst  nach  der  Tauglichkeit  für  den  Wehrdienst  bestimmt.
 Die  Tauglichkeitskriterien,  nach  denen  gemustert  wird,  sind  zwingend  einheit-
 lich,  denn  sämtliche  Musterungen  werden  in  der  Verantwortung  der  Kreiswehr-
 ersatzämter  durchgeführt.  Es  steht  jedem  jungen  Mann  frei,  vor  oder  erst  nach
 der  Musterung  einen  KDV-Antrag  zu  stellen.  Wer  dies  vorher  tut,  spart  sich  die
 auf  ganz  gezielte  Verwendungen  innerhalb  der  Streitkräfte  ausgerichtete  Eig-
 nungsprüfung  und  Eignungsfeststellung.  Jedoch  kann  selbstverständlich  mit
 dem Antrag bis nach Abschluss des Musterungsverfahrens gewartet werden.

 Vor  diesem  Hintergrund  sind  die  behaupteten  Unterschiede  im  Tauglichkeits-
 ergebnis  zwischen  wehrwilligen  Wehrpflichtigen  und  KDV-Antragstellern  für
 die Bundesregierung nicht nachvollziehbar.

 1.  Wie  erklärt  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  in  der  Vergangenheit
 und  in  anderen  Ländern  im  Schnitt  um  die  10  Prozent  eines  Jahrgangs
 als  „untauglich“  eingestuft  wurden,  die  Bundesregierung  aber  40  bis
 45  Prozent  der  deutschen  Wehrpflichtigen  für  nicht  wehrdiensttauglich
 erklärt?

 Die  Bundesregierung  bewertet  nicht  die  Musterungskriterien  und  Tauglich-
 keitsstufen anderer Staaten.

 Der  Anstieg  der  nicht  wehrdienstfähigen  Wehrpflichtigen  ist  Ausfluss  einer
 Gesetzesänderung  zum  Wehrpflichtgesetz  zum  1.  Oktober  2004.  Im  Rahmen
 dieser  Gesetzesänderung  entfiel  der  Verwendungsgrad  T3.  Die  zuvor  T3-ge-
 musterten  Wehrpflichtigen  werden  seither  als  „nicht  wehrdienstfähig“  ein-
 gestuft  und  stehen  für  einen  Dienst  aufgrund  der  Wehrpflicht  nicht  mehr  zur
 Verfügung.

 Ein  weiterer  Grund  für  den  Anstieg  der  aus  gesundheitlichen  Gründen  für  den
 Wehrdienst  nicht  geeigneten  Wehrpflichtigen  liegt  an  den  in  der  Gesellschaft
 inzwischen  allgemein  diskutierten  Ursache,  wie  z.  B.  falscher  Ernährung  oder
 zu wenig sportlicher Betätigung der Jugendlichen in der Bundesrepublik.

 2.  Stimmt  der  Eindruck,  dass  die  Bundesregierung  die  Musterungskriterien
 und  die  Musterungspraxis  dem  Rekrutierungsbedarf  der  Bundeswehr  an-
 passt?

 Wenn nein, warum nicht?

 Nein.  Die  Regelungen  zur  Tauglichkeit  wurden  im  Hinblick  auf  eine  qualitativ
 gute  personelle  Bedarfsdeckung  der  Streitkräfte  sachgerecht  getroffen.  Sie  ge-
 währleisten  eine  nachvollziehbare  und  faire  Auswahl  der  zum  Grundwehr-
 dienst  heranzuziehenden  jungen  Männer.  Weder  beruhen  sie  auf  willkürlichen
 Erwägungen noch führen sie zu willkürlichen Ergebnissen.
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3.  Bis  zu  welcher  Ausmusterungsquote  ist  aus  Sicht  der  Bundesregierung  die
 Beibehaltung  der  allgemeinen  Wehrpflicht  verfassungsrechtlich  verant-
 wortbar?

 Hält  die  Bundesregierung  es  z.  B.  für  unbedenklich,  künftig  über  die  Hälfte
 eines männlichen Geburtsjahrgangs auszumustern?

 Mit  der  Entscheidung,  dass  ein  Wehrpflichtiger,  der  seinen  Wehrdienst  aus
 gesundheitlichen  Gründen  nicht  ableisten  kann,  nicht  zur  Dienstleistung  heran-
 gezogen  wird,  hat  der  Gesetzgeber  eine  mit  dem  Gleichheitsgrundsatz  verein-
 bare  Ausnahmeregelung  getroffen.  Das  Bundesverwaltungsgericht  (Beschluss
 vom  26.  Juni  2006,  NZWehrR  2007,  39  ff.)  hält  die  gesetzlichen  Wehr-
 dienstausnahmen  für  sachgerecht  und  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Wehr-
 gerechtigkeit  nicht  für  bedenklich.  Solange  demnach  die  wehrersatzbehördliche
 Auswahlentscheidung  nachvollziehbar  und  nicht  willkürlich  getroffen  wird,  ist
 für eine Quote, wie sie in der Fragestellung angesprochen ist, kein Raum.

 4.  Welches  Feedback  erhalten  die  Jugendoffiziere  hinsichtlich  der  Wehr-
 pflicht, insbesondere hinsichtlich des Gerechtigkeitsaspekts?

 Empfinden die Jugendlichen die Wehrpflicht als gerecht?

 Die  Einstellungen  der  Schülerinnen  und  Schüler,  mit  denen  die  Jugendoffiziere
 in  Kontakt  kamen,  zur  Wehrpflicht  und  zum  Wehrdienst  haben  sich  in  den  zu-
 rückliegenden  Jahren  kaum  verändert.  Die  Wehrpflicht  wird  weiterhin  kon-
 trovers  diskutiert.  Sie  wird  immer  dann  in  Frage  gestellt  und  eher  abgelehnt,
 wenn  persönliche  Interessen  (Ausbildung,  Studium)  berührt  sind.  Der  Ein-
 führung  einer  Berufsarmee  stehen  daher  die  Schülerinnen  und  Schüler  –  nicht
 uneigennützig  –  zunehmend  positiv  gegenüber.  Besonders  Schülerinnen  und
 Schüler  der  Sekundarstufe  II  empfinden  die  Wehrpflicht  als  ein  die  Karriere
 unterbrechendes  Erschwernis.  Viele  Schülerinnen  und  Schüler  interpretieren
 die  Frage  nach  Wehr-  und  Ersatzdienst  faktisch  als  eine  persönliche  Wahl-
 entscheidung.  Der  Dienst  für  den  Staat  wird  als  Eingriff  in  die  freie  Entfaltung
 der  Persönlichkeit  und  als  ungerechter  Einschnitt  in  die  eigene  Lebensplanung
 wahrgenommen.

 Die  Befürworter  der  Wehrpflicht  sind  häufig  diejenigen,  die  über  den  Grund-
 wehrdienst hinaus eine längere Verpflichtung anstreben.

 5.  Gelten  für  junge  Männer  und  Frauen,  die  freiwillig  einen  Dienst  in  den
 Streitkräften  leisten  wollen  die  gleichen  Musterungskriterien  und  die
 gleiche Musterungspraxis wie für die Wehrpflichtigen?

 Wehrpflichtige  und  Bewerberinnen/Bewerber  für  einen  freiwilligen  Dienst  in
 den  Streitkräften  unterliegen  den  gleichen  Tauglichkeitskriterien.  Für  alle  ärzt-
 lichen  Untersuchungen  im  Musterungs-  und  Annahmeverfahren  gilt  als  Be-
 gutachtungsgrundlage  die  bundesweit  einheitliche  Zentrale  Dienstvorschrift:
 „Bestimmungen  für  die  Durchführung  der  ärztlichen  Untersuchung  bei  Muste-
 rung  und  Diensteintritt  von  Wehrpflichtigen,  Annahme  und  Einstellung  von
 freiwilligen  Bewerbern  sowie  bei  der  Entlassung  von  Soldaten“  (ZDv  46/1).
 Hierin  sind  die  von  den  Streitkräften  vorgegebenen  militärischen  Anforderun-
 gen  für  alle  Verwendungen  einschließlich  der  Ausschlusskriterien  festgelegt
 und  in  medizinische  Kriterien  übersetzt.  Damit  sind  nach  Art  und  Schwere  alle
 Gesundheitsstörungen genau definiert.
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6.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  die  Bundeswehr  durch  die
 großzügigen  Ausmusterungsgründe  nicht  in  der  Lage  ist,  die  besten  Be-
 werber für die jeweilige Verwendung zu finden?

 Die  Bundesregierung  teilt  diese  Auffassung  nicht.  Bewerberinnen  und  Be-
 werber  für  den  freiwilligen  Dienst  in  den  Streitkräften  müssen  mit  Blick  auf  die
 angestrebte  militärische  Verwendung  u.  a.  über  ein  Mindestmaß  an  körperlicher
 Eignung  verfügen.  Diese  wird  im  Rahmen  der  musterungsärztlichen  wie  auch
 der  annahmeärztlichen  Untersuchung  auf  der  Grundlage  der  ZDv  46/1  ermittelt.
 Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  nicht  über  den  Tauglichkeitsgrad  1  oder  2
 verfügen,  sind  daher  grundsätzlich  auch  nicht  für  den  freiwilligen  Dienst  in  den
 Streitkräften geeignet.

 7.  Hat  der  vom  Bundesamt  für  den  Zivildienst  mit  dem  Rundbrief  1/2005  an
 die  B-Ärztinnen  und  B-Ärzte  ergangene  Hinweis  zum  Umgang  mit  der
 GNr. 15 noch Gültigkeit?

 Teilt  die  Bundesregierung  die  darin  geäußerte  Auffassung,  dass  aus  der
 Sicht  der  Streitkräfte  jeglicher  Missbrauch  von  Drogen  gemäß  BTM-
 Gesetz  nicht  mit  der  Wehrtauglichkeit  vereinbar  ist,  wegen  der  anderen
 Einsatzbedingungen  im  Zivildienst  dort  bei  der  Tauglichkeitsfeststellung
 aber anders verfahren werden soll?

 Da  der  Wortlaut  des  Rundbriefes  Nr.  1/2005  Anlass  zu  Missverständnissen
 gegeben  hat,  wurde  mit  aktuellem  Rundbrief  an  alle  B-Ärztinnen  und  B-Ärzte
 auf Folgendes hingewiesen:

 Die  Tauglichkeitsfeststellung  im  Zivildienst  erfolgt  ebenfalls  nach  der
 ZDv  46/1.  Selbst  wenn  das  Tätigkeitsfeld  von  Zivildienst  Leistenden  grund-
 legend  anders  ist  als  das  von  Grundwehrdienst  Leistenden,  sind  die  Tauglich-
 keitskriterien identisch.

 Im  Rahmen  der  Einstellungsuntersuchung  zum  Zivildienst  werden  im  Zivil-
 dienst  wie  in  der  Bundeswehr  in  allen  Fällen  des  gelegentlichen  Konsums  so
 genannter  weicher  Drogen  die  ganz  besonderen  medizinischen  und  persön-
 lichen  Umstände  des  Zivildienst  Leistenden  berücksichtigt.  Diese  Einzelfall-
 entscheidungen  können  sowohl  die  Entlassung  aus  dem  Dienst  als  auch  den
 Verbleib  zur  Folge  haben.  Dabei  ist  die  Bereitschaft  bzw.  Fähigkeit  zu  berück-
 sichtigen,  während  der  Ableistung  des  Dienstes  auf  den  weiteren  Drogen-
 konsum zu verzichten.

 8.  Wie viele Wehrpflichtige wurden

 a)  bundesweit,

 b)  pro Bundesland,

 c)  pro Kreiswehrersatzamt/Musterungszentrum

 in  den  vergangenen  fünf  Jahren  pro  Jahr  gemustert,  und  wie  verteilen  sich
 dabei  die  jährlichen  Musterungsergebnisse  prozentual  auf  die  jeweiligen
 Tauglichkeitsstufen?

 Entsprechend  der  Besonderheiten  des  Stadt-Land-  und  Nord-Süd-Gefälles  und
 im  Rahmen  des  Ermessensspielraumes  bei  der  musterungsärztlichen  Begutach-
 tung  auf  Basis  der  bundesweit  einheitlich  geltenden  ZDv  46/1  ergeben  sich  ge-
 wisse  Unterschiede  in  der  Verteilung  der  Ausmusterungsrate.  Die  Verteilung
 der  Tauglichkeitsgrade  für  die  Jahre  2003,  2004,  2005,  2006  und  2007  bundes-
 weit,  nach  Bundesländern  und  Kreiswehrersatzamt/Musterungszentrum  ist  der
 beigefügten Anlage zu entnehmen.
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9.  Wie hoch war in den vergangenen fünf Jahren

 a)  bundesweit,

 b)  pro Bundesland,

 c)  pro Kreiswehrersatzamt/ Musterungszentrum

 die  jährliche  Zahl  der  Wehrpflichtigen,  die  vor  der  Musterung  bereits
 einen  Antrag  auf  Anerkennung  als  Kriegsdienstverweigerer  gestellt
 hatten  oder  die  bei  der  Musterung  einen  Antrag  auf  Anerkennung  als
 Kriegsdienstverweigerer  stellten  (vgl.  Bundestagsdrucksache  16/5400,
 Tabelle  4),  und  wie  verteilen  sich  jeweils  die  Musterungsergebnisse  von
 gemusterten  Antragstellern  und  Nicht-Antragstellern  prozentual  auf  die
 jeweilige Tauglichkeitsstufe?

 Statistische  Angaben  hierzu  liegen  nicht  vor.  Alle  Anträge  auf  Anerkennung  als
 Kriegsdienstverweigerer  werden  von  den  Kreiswehrersatzämtern  in  der  Statis-
 tik  der  Antragseingänge  gezählt.  Eine  Unterscheidung  zwischen  „wehrdienst-
 fähig“  und  „nicht  wehrdienstfähig“  gemusterten  KDV-Antragstellern  wird  nicht
 vorgenommen.  Die  in  der  Bundestagsdrucksache  16/5400  zu  Frage  4  gemach-
 ten  Angaben  beruhten  auf  einmalig  manuell  erhobenen  Daten  zur  Erstellung  des
 Evaluationsberichtes.

 10.  Welchen  Bildungsabschluss  strebten  in  den  vergangenen  fünf  Jahren  zum
 Zeitpunkt der Musterung

 a)  bundesweit,

 b)  pro Bundesland,

 c)  pro Kreiswehrersatzamt/Musterungszentrum

 die  Musterungskandidaten  im  Jahresdurchschnitt  an,  und  wie  verteilen
 sich  jeweils  die  Musterungsergebnisse  prozentual  auf  die  jeweilige  Taug-
 lichkeitsstufe?

 In  den  Statistikbeständen  des  Wehrersatzwesens  werden  historisierte  Daten
 zum  Bildungsabschluss  nicht  geführt.  Eine  auf  den  Zeitpunkt  der  Musterung
 bezogene Aufbereitung ist somit nicht möglich.

 11.  Welche  Musterungskapazitäten  sind  in  den  jeweiligen  Kreiswehrersatz-
 ämtern/Musterungszentren gegenwärtig vorhanden?

 In  welchem  Umfang  haben  sich  diese  Musterungskapazitäten  in  den  ver-
 gangenen fünf Jahren jeweils verändert?

 In  den  Jahren  2003  bis  2005  verfügten  die  Kreiswehrersatzämter  Aurich,  Bad
 Oldesloe,  Kiel,  Schleswig,  Neubrandenburg,  Rostock,  Schwerin,  Braunschweig,
 Bremen,  Göttingen,  Lüneburg,  Nienburg,  Stade,  Arnsberg,  Bonn,  Detmold,
 Essen,  Herford,  Mönchengladbach,  Jülich,  Recklinghausen,  Siegen,  Solingen,
 Wesel,  Wetzlar,  Darmstadt,  Gelnhausen,  Kassel,  Mainz,  Trier,  Saarlouis,
 Bautzen,  Chemnitz,  Cottbus,  Erfurt,  Frankfurt/Oder,  Gera,  Halle,  Magdeburg,
 Mühlhausen,  Neuruppin,  Potsdam,  Stendal,  Suhl,  Wittenberg,  Zwickau,
 Schwäbisch  Gmünd,  Donaueschingen,  Heilbronn,  Mannheim,  Ravensburg,
 Ulm,  Augsburg,  Bamberg,  Bayreuth,  Deggendorf,  Ingolstadt,  Kempten,  Regens-
 burg,  Traunstein,  Weiden  und  Würzburg  über  eine  Musterungskapazität  von  je-
 weils  5  198  Untersuchungseinheiten.  Bei  den  Kreiswehrersatzämtern  Hamburg,
 Meppen,  Hannover,  Oldenburg  und  Kaiserslautern  lag  die  Musterungskapazität
 jeweils  bei  7  022.  Die  Kreiswehrersatzämter  Düsseldorf,  Münster,  Koblenz,
 Wiesbaden,  Dresden,  Leipzig,  Freiburg  und  Nürnberg  hatten  Kapazitäten  für  je-
 weils  8  596  Untersuchungen.  Jeweils  10  420  Untersuchungen  waren  in  den
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Kreiswehrersatzämtern  Dortmund  und  Stuttgart  möglich.  Die  Kreiswehrersatz-
 ämter  München,  Köln  und  Karlsruhe  verfügten  über  eine  Kapazität  von  12  244
 Untersuchungen, das Kreiswehrersatzamt Berlin von 21  364 Untersuchungen.

 In  den  Jahren  2006  und  2007  hatten  die  Kreiswehrersatzämter  Bad  Oldesloe
 und  Bremen  Musterungskapazitäten  in  Höhe  von  3  484.  Die  Kreiswehrersatz-
 ämter  Kiel,  Schleswig,  Neubrandenburg,  Rostock,  Braunschweig,  Arnsberg,
 Mönchengladbach,  Jülich,  Siegen,  Wesel,  Wetzlar,  Gelnhausen,  Kassel,  Saar-
 louis,  Bautzen,  Chemnitz,  Gera,  Mühlhausen,  Neuruppin,  Potsdam,  Stendal,
 Zwickau,  Donaueschingen,  Ravensburg,  Ulm,  Bamberg,  Ingolstadt,  Kempten,
 Traunstein,  Weiden  und  Würzburg  hatten  die  Möglichkeit,  jeweils  5.198  Unter-
 suchungen  durchzuführen.  Den  Kreiswehrersatzämtern  Schwerin,  Lüneburg,
 Stade,  Herford,  Recklinghausen,  Darmstadt,  Halle,  Schwäbisch  Gmünd,
 Mannheim,  Kaiserslautern,  Münster  und  Freiburg  standen  7  022  Musterungs-
 kapazitäten  zur  Verfügung.  Für  die  Kreiswehrersatzämter  Cottbus,  Magde-
 burg,  Hamburg,  Meppen,  Düsseldorf,  Wiesbaden,  Leipzig  und  Nürnberg  wur-
 den  Musterungskapazitäten  in  Höhe  von  8  596  Untersuchungen  vorgehalten.
 10  420  Untersuchungen  waren  jeweils  in  den  Kreiswehrersatzämtern  Dresden,
 Dortmund,  München  und  Karlsruhe  möglich.  Die  Kreiswehrersatzämter
 Stuttgart  und  Köln  verfügten  über  eine  Musterungskapazität  von  jeweils
 12  244, das Kreiswehrersatzamt Berlin von 21  364.

 Das  Kreiswehrersatzamt  Regensburg  hatte  die  Möglichkeit,  8  596  Unter-
 suchungen  durchzuführen.  Hiervon  entfielen  auf  das  Musterungszentrum
 Deggendorf  3  648.  Von  den  10  420  Untersuchungsmöglichkeiten  des  Kreis-
 wehrersatzamtes  Koblenz  entfielen  3  648  auf  das  Musterungszentrum  Trier.
 Dem  Kreiswehrersatzamt  Erfurt  standen  12  244  Untersuchungsmöglichkeiten
 zur  Verfügung,  von  denen  5  472  auf  das  Musterungszentrum  Suhl  entfielen.  Für
 das  Kreiswehrersatzamt  Oldenburg  wurden  Untersuchungskapazitäten  von
 ebenfalls  12  244  bereitgestellt;  auf  das  dazugehörige  Musterungszentrum
 Aurich  entfielen  dabei  3  648.  Von  den  insgesamt  14  068  Untersuchungsmög-
 lichkeiten  beim  Kreiswehrersatzamt  Hannover  entfielen  auf  das  Musterungs-
 zentrum Göttingen 3  648.

 Im  Jahr  2008  verfügen  die  Kreiswehrersatzämter  Kiel,  Schleswig,  Rostock,
 Braunschweig,  Lüneburg,  Stade,  Jülich,  Recklinghausen,  Wesel,  Gelnhausen,
 Kassel,  Wetzlar,  Saarlouis,  Bautzen,  Gera,  Neuruppin,  Potsdam,  Stendal,
 Zwickau,  Donaueschingen,  Ravensburg,  Ulm,  Kempten,  Traunstein,  Weiden
 und  Würzburg  über  Musterungskapazitäten  von  jeweils  5  290  Untersuchungs-
 einheiten.  Bei  den  Kreiswehrersatzämtern  Arnsberg,  Herford,  Mönchenglad-
 bach,  Münster,  Siegen,  Darmstadt,  Kaiserslautern,  Halle,  Schwäbisch  Gmünd,
 Freiburg,  Mannheim,  Bamberg  und  Ingolstadt  liegt  die  mögliche  Anzahl  an
 Untersuchungen  bei  jeweils  7  022.  Über  eine  Musterungskapazität  von  jeweils
 8  755  verfügen  die  Kreiswehrersatzämter  Meppen,  Wiesbaden,  Cottbus,
 Leipzig,  Magdeburg,  Karlsruhe  und  Nürnberg.  Eine  Musterungskapazität  von
 jeweils  10  488  besteht  in  den  Kreiswehrersatzämtern  Hamburg,  Düsseldorf,
 Dresden,  München  und  Dortmund.  Das  Kreiswehrersatzamt  Stuttgart  verfügt
 über  12  221  Untersuchungsmöglichkeiten,  das  Kreiswehrersatzamt  Köln  über
 13  954 und das Kreiswehrersatzamt Berlin über 22  618.

 Von  8  573  möglichen  Untersuchungen  des  Kreiswehrersatzamtes  Schwerin  ent-
 fallen  auf  das  Musterungszentrum  Neubrandenburg  3  648.  Die  Kreiswehr-
 ersatzämter  Erfurt  und  Regensburg  verfügen  über  eine  Kapazität  von  10  306
 Untersuchungen,  von  denen  jeweils  3  648  auf  die  Musterungszentren  Suhl  und
 Deggendorf  entfallen.  Bei  den  Kreiswehrersatzämtern  Hannover  und  Koblenz
 bestehen  jeweils  12  038  Untersuchungsmöglichkeiten,  von  denen  jeweils  3  648
 durch  die  Musterungszentren  Göttingen  und  Trier  abgedeckt  werden.  Das
 Kreiswehrersatzamt  Oldenburg  verfügt  über  eine  Musterungskapazität  von
 15  504. Hiervon entfallen auf das Musterungszentrum Aurich 3  648.
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12.  Mit  Hilfe  welcher  Maßnahmen  hat  man  in  jüngster  Zeit  versucht,  die
 Musterungskapazitäten zu verbessern?

 Um  die  Musterungskapazitäten  zu  erhöhen,  wurden  mit  Beginn  des  Jahres  2007
 nachstehende Maßnahmen ergriffen:

 ●  Erhöhung  des  für  Musterungsärztinnen/Musterungsärzte  geltenden  Solls
 von jährlich 1  824 Untersuchungseinheiten auf 2  050,

 ●  Einsatz  der  Beauftragten  Ärztinnen/Ärzte  (B-Ärztinnen/B-Ärzte)  des  Bun-
 desamtes für Zivildienst und

 ●  verstärkte  Inanspruchnahme  von  durch  Personaldienstleister  gestellten
 Ärztinnen/Ärzten.

 13.  Wie viele Ärztinnen und Ärzte stehen gegenwärtig

 a)  den jeweiligen Kreiswehrersatzämtern/Musterungszentren,

 b)  dem Bundesamt für Zivildienst

 für  Musterungsaufgaben  bzw.  Überprüfungsuntersuchungen  zur  Ver-
 fügung,  und  wie  viele  sind  dabei  jeweils  Angehörige  der  Bundeswehr
 bzw. auf vertraglicher Basis tätig?

 Zu a)

 Den  Kreiswehrersatzämtern  und  Musterungszentren  stehen  mit  Stand  5.  Okto-
 ber  2008  479  Ärztinnen  und  Ärzte  zur  Verfügung.  Von  diesen  sind  rechnerisch
 251,5  hauptamtlich  als  Musterungsärztinnen/Musterungsärzte  und  227,5  Ärz-
 tinnen/Ärzte auf vertraglicher Basis tätig.

 Zu b)

 Für  das  Bundesamt  für  den  Zivildienst  sind  derzeit  1  101  Ärztinnen  und  Ärzte
 auf vertraglicher Basis tätig.

 14.  In  welchem  Umfang  und  mit  welchem  Ziel  werden  B-Ärztinnen  und
 B-Ärzte für Musterungs- und Überprüfungsuntersuchungen eingesetzt?

 15.  Mit  wie  vielen  B-Ärztinnen/B-Ärzten  hat  die  Wehrverwaltung  in  den  ver-
 gangen  fünf  Jahren  jeweils  Verträge  über  die  Durchführung  von  Unter-
 suchungen  im  Rahmen  von  Musterungen  und  Überprüfungsuntersuchun-
 gen  abgeschlossen,  wie  viele  wurden  aufgehoben/beendet,  und  wie  viele
 dieser Verträge bestanden am 1.  Oktober 2008 noch?

 Seit  April  2007  werden  B-Ärztinnen/B-Ärzte  zur  Durchführung  von  Erst-
 musterungen,  erneuten  Musterungen  sowie  von  Überprüfungsuntersuchungen
 von  ungedienten  Wehrpflichtigen  eingesetzt.  Im  Jahr  2007  wurden  244  Ver-
 träge  mit  B-Ärztinnen/B-Ärzten  geschlossen.  Für  das  Jahr  2008  liegen  keine
 weiteren  Vertragsabschlüsse  vor.  Bis  zum  1.  Oktober  2008  wurden  24  dieser
 Verträge gekündigt, so dass zurzeit noch 220 Verträge bestehen.

 Der  Umfang  der  von  den  B-Ärzten  durchgeführten  Untersuchungen  ergibt  sich
 aus der Antwort zu den Fragen 16 und 17.
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16.  Wurden von B-Ärztinnen und B-Ärzten Erstmusterungen durchgeführt?

 Wenn  ja,  wie  viele  in  den  Räumen  der  Kreiswehrersatzämter,  und  wie
 viele  in  den  Praxen  oder  sonstigen  Diensträumen  der  Ärztinnen  und
 Ärzte?

 17.  Welche  Erfahrungen  wurden  mit  den  Untersuchungen  durch  B-Ärztin-
 nen/B-Ärzte gemacht?

 Wie  viele  Untersuchungsverfahren  konnten  aufgrund  der  Untersuchun-
 gen dieser Ärztinnen und Ärzte abgeschlossen werden?

 In  wie  vielen  Fällen  wurden  die  Untersuchungsergebnisse  angezweifelt
 bzw. revidiert?

 Von  B-Ärztinnen/B-Ärzten  wurden  bisher  insgesamt  16  834  Untersuchungen
 erbracht.  Von  diesen  entfielen  3  282  auf  Erstmusterungen.  Ein  Einsatz  in  den
 Räumen  der  Kreiswehrersatzämter  erfolgt  nicht.  Diejenigen,  bei  denen  trotz
 wiederholter  Kontaktaufnahme  und  Hilfestellung  durch  hauptamtliche  Muste-
 rungsärztinnen/Musterungsärzte  eine  fortgesetzte  Schlechtleistung  festgestellt
 werden  musste,  wurden  verwarnt  bzw.  gekündigt.  Zahlen  über  die  Anzahl  der
 Fälle,  in  denen  Untersuchungsergebnisse  von  B-Ärztinnen/B-Ärzten  angezwei-
 felt oder revidiert wurden, liegen nicht vor.

 18.  Wie  viele  Ärztinnen  und  Ärzte  wurden  in  den  vergangenen  fünf  Jahren
 im  Jahresdurchschnitt  über  Dritte/Leiharbeitsfirmen  für  Musterungs-  und
 Überprüfungsuntersuchungen herangezogen?

 Der  Bundesregierung  liegt  keine  statistische  Erhebung  über  den  Einsatz  von
 über  Dritte/Leiharbeitsfirmen  herangezogenen  Ärztinnen/Ärzte  in  den  letzten
 fünf Jahren vor.

 a)  Wie  viele  dieser  Ärztinnen  und  Ärzte  waren  am  1.  Oktober  2008  noch
 für Kreiswehrersatzämter/das Bundesamt für Zivildienst tätig?

 Mit  Stand  1.  Oktober  2008  standen  den  Kreiswehrersatzämtern  rechnerisch
 7,5  Ärztinnen/Ärzte von Personaldienstleistern zur Verfügung.

 Beim  Bundesamt  für  den  Zivildienst  waren  und  sind  keine  Ärztinnen  und  Ärzte
 für  Musterungs-  und  Überprüfungsuntersuchungen  von  Dritten/Leihfirmen
 herangezogen  worden.  Die  Beauftragung  erfolgt  nur  aufgrund  vertraglicher
 Basis  zwischen  der/dem  jeweiligen  Ärztin/Arzt  und  dem  Bundesamt  für  den
 Zivildienst.

 b)  Wurde von diesen Ärzten Erstmusterungen durchgeführt?

 Wenn  ja,  wie  viele  in  den  Räumen  der  Kreiswehrersatzämter,  und  wie
 viele  in  den  Praxen  oder  sonstigen  Diensträumen  der  Ärztinnen  und
 Ärzte?

 Über  Dritte/Leiharbeitsfirmen  herangezogene  Ärztinnen/Ärzte  werden  aus-
 schließlich  in  den  Räumen  der  Kreiswehrersatzämter  eingesetzt.  Sie  haben  seit
 1. März 2007 19  521 Erstmusterungen durchgeführt.
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c)  Welche Erfahrungen wurden mit diesen Untersuchungen gemacht?

 Wie  viele  Untersuchungsverfahren  konnten  aufgrund  der  Unter-
 suchungen dieser Ärztinnen und Ärzte abgeschlossen werden?

 In  wie  vielen  Fällen  wurden  die  Untersuchungsergebnisse  angezwei-
 felt bzw. revidiert?

 Nach  den  Kenntnissen  der  Bundesregierung  wurden  bisher  positive  Erfah-
 rungen  mit  den  Leistungen  der  über  Dritte/Leiharbeitsfirmen  herangezogenen
 Ärztinnen/Ärzte  gemacht.  Über  die  Anzahl  der  abgeschlossenen  Untersuchun-
 gen dieser Ärztinnen/Ärzte liegen statistische Auswertungen nicht vor.
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Anlage zu den Fragen  8a und 8b
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Anlage zu Frage  8c
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